Viertes Kapitel: Erganzung des Regulierungsmodells um
einen kommunikativen Ansatz — von der
passiven Medienoffentlichkeit des Verfahrens
zur kooperativen Medienoffentlichkeit der
Rechtsprechung

Mit den neu entwickelten Pressestellen und -biiros hat die Justiz institutio-
nelle Strukturen geschaffen, die es ihr erlauben, mit den Medien zu koope-
rieren, um eine Rechtsprechungsoffentlichkeit gezielt herzustellen und
eine sachgerechte Berichterstattung sicherzustellen. Im Wege der Koopera-
tion wirkt der kommunikative Ansatz, das heif§t die eigenstindige Infor-
mations- und Offentlichkeitsarbeit der Justiz, im 6ffentlichen und im justi-
zeigenen Interesse als Erginzung zum Regulierungsansatz der Medienof-
fentlichkeit (A).! Ein Vergleich mit der englischen und franzosischen
Rechtsordnung zeigt allerdings, dass die institutionelle Justizkommunika-
tion in Deutschland im Bereich der Offentlichkeitsarbeit noch Entwick-
lungspotential hat (B).

A. Das Modell justizieller Kommunikation

Die Strukturen institutioneller Justizkommunikation werden dort wirk-
sam, wo die rechtliche Regulierung nicht greift: bei der Schaffung von
Aufmerksambkeit fir Entscheidungen von allgemeinem Interesse (I.), bei
der Vermeidung und Richtigstellung von Fehlberichterstattung, von einer
auf falsche Tatsachen gestiitzten Richter-, Urteils- oder Institutionenkritik
und bei der Bereitstellung eigener Informationen im Fall von virulenten
Pressekampagnen (IL.). Die institutionellen Kommunikationsstrukturen
bilden dabei eine intermedidre Ebene, die dafir geeignet ist, das Justizsys-
tem vor einer Medialisierung zu bewahren. Die institutionellen Strukturen
bewahren Richterinnen davor, selbst zum Zweck der Informationsvermitt-

1 Der folgende Abschnitt legt auf dieses justizielle Interesse seinen besonderen Fo-
kus, nicht hingegen auf den Schutz der durch eine Informations- und Offentlich-
keitsarbeit der Justiz potentiell beeintrichtigten Belange.
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lung oder Verteidigung in die Offentlichkeit zu treten. Stattdessen werden
Presserichter mit dieser Tatigkeit betraut (II1.).

I. Informationsarbeit durch Pressestellen und -richter

Indem die Pressestellen Gberhaupt erst auf gesamtgesellschaftlich interes-
sante Verfahren hinweisen, auf Anfrage oder proaktiv Informationen zu
laufenden Verfahren weitergeben? oder zum Teil — im Rahmen der Offent-
lichkeitsarbeit — das Rechtswesen oder gerichtliche Entscheidungen erkla-
ren, unterstiitzen sie die Medien darin, mit ihrer Berichterstattung das 6f-
fentliche Interesse an der Rechtsprechung bzw. den hierauf gerichteten In-
formationsanspruch?® zu befriedigen. Zugleich befriedigen die Pressestellen
damit das justizielle Interesse daran, dass Entscheidungen von offentli-
chem Interesse in den Prozess offentlicher Meinungsbildung einbezogen
werden.*

In den von den Landesjustizministerien erlassenen Richtlinien zur Zu-
sammenarbeit zwischen Justiz und Medien werden die Aufgaben konkreti-
siert, verfahrensbegleitend Auskinfte zu erteilen und daneben auch proak-
tiv Information zu vermitteln, das heiflt Informationen aus eigener Initiati-
ve zu verbreiten,’ wobei die Art der Vermittlung im Ermessen der Presse-
stellen steht.® Generell sind die Pressestellen dazu angehalten, den interes-
sierten Medienvertretern rechtzeitig und regelmiaBig eine Ubersicht tiber
alle Verhandlungstermine der Schwurgerichte, der groffen Strafkammern
und der Schoffengerichte sowie tiber weitere Verhandlungstermine der fiir
die Offentlichkeit bedeutsamen Verfahren zu tbermitteln. In umfangrei-
chen oder rechtlich schwierigen Verfahren kann den Medien schon vor
der Verhandlung eine Einfihrung in die Prozessmaterie gegeben werden.
In Angelegenheiten von besonderem ortlichem oder allgemeinem Interes-
se, herausragender Bedeutung oder von besonderer Komplexitit, zu denen
die Nachfrage der Medien ungewohnlich hoch ist, kann oder soll nach
Mafgabe der Richtlinien zu einer Pressekonferenz geladen werden.”

(3]

Zur proaktiven Transparenz, s. o. Kap. 2, A. 111 2. a).

Zum auf Art. § Abs. 1 GG gestiitzten Anspruch auf proaktive Informationsvermitt-
lung, s. Kap. 2, A. III. 2. a).

S.Kap. 2,A. 1. 4.b) dd) (3).

RL NRW § 7 Abs. 1, RL Sachsen, Rn. 5(3); RL Berlin Rn. 4(1).

RL NRW § 7 Abs. 2.

RL NRW § 7 Abs. 3; RL Niedersachen, Rn. 6.10; RL Sachsen, Rn. 5(5), RL Bayern,
Rn. 3(1)4.

[SN)

NN L
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Uberdies machen Pressestellen die fiir veroffentlichungswiirdig erachte-
ten® Gerichtsurteile auf der Internetseite der Landesjustizportale, Gber die
vom Justizministerium unterhaltene Suchmaschine ,rechtsprechung-im-
internet” oder die Webseiten der hochsten Gerichte zuganglich. Pressestel-
len stellen zu den Gerichtsentscheidungen von allgemeinem Interesse Pres-
semitteilungen online bereit, in denen die Urteile in ihren wesentlichen
Aussagen in verstindlicher Fachsprache zusammengefasst werden. Teilwei-
se werden vor die Pressemitteilung knappe zusammenfassende Sitze ge-
stellt, die zitierfahig sind. Im NSU-Verfahren erklirte der Presserichter di-
rekt im Anschluss an das Urteil des OLG Miinchen vor laufenden Kame-
ras, was weshalb entschieden wurde, und stand sodann Rede und Antwort.

II. Schliefung der Schutzliicken des Regulierungsmodells

1. Sachgerechte Informationsvermittlung zur Vermeidung und
Richtigstellung von Fehlberichterstattung oder unsachlicher Kritik

Mit der justiziellen Informationsvermittlung wird aufSerdem dem justiziel-
len Interesse entsprochen, das faire Verfahren und (das 6ffentliche Vertrau-
en in) die Unparteilichkeit der Richter zu schiitzen.” Richter lassen sich
von fehlerhafter personlicher Kritik teilweise unter Druck setzen.!'®© Auch
wenn das nicht ausreicht, um Einschrinkungen der Berichterstattung zu
rechtfertigen, ist eine gewisse Auswirkung auf die Rechtsfindung im Ein-
zelfall nicht auszuschliefen. Im Verfahren konnen Verfahrensparteien
durch mediale Berichterstattung unter Druck geraten, wodurch ein faires
Verfahren beeintrichtigt sein kann.

Die justizielle Informationstitigkeit ist geeignet, eine auf falsche Tatsa-
chen gestitzte Richter-, Urteils- oder Verfahrenskritik zu verringern. Die
Presserichtlinien der Lander verfolgen das Ziel, die Berichterstattung tber
das Gerichtsverfahren zu verbessern, das heiflt proaktiv erklirend titig zu
werden und Fehlberichterstattung zu vermeiden oder richtigzustellen. Ein

8 Dies wird von der Richterschaft selbst entschieden. Bei den héchsten Gerichten
gelten alle Urteile als verdffentlichungswiirdig. Ansonsten nur bei 6rtlich oder
offentlich relevanten Rechtsfragen. In den Presserichtlinien wird betont, dass
Entscheidungen zu verdffentlichen sind, sofern an ihrer Veroffentlichung ein 6f-
fentliches Interesse besteht.

9 Zum Schutz der richterlichen Unabhangigkeit s. a. Wittreck, Die Verwaltung der
Dritten Gewalt, 2006, 191.

10 S.o.Kap.2,B. L
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wesentlicher Beweggrund fir die Einrichtung von Pressebiiros und Presse-
richtern ist, dass sie fehlerhafter Kritik und dadurch erzeugtem Druck vor-
beugen sollen. In der niedersichsischen Presserichtlinie heif§t es: ,,Die Pres-
sestellen sollen durch ihr Informationsverhalten dazu beitragen, Spekula-
tionen in den Medien zum Nachteil des Verfahrens oder von beteiligten
Personen zu verhindern.“!" Um Fehlberichterstattung zu vermeiden, sind
die Pressestellen dazu angehalten, die Information zu Verfahren und Ge-
richtsurteilen den Journalisten moglichst ziigig und verstandlich zu ver-
mitteln.!? Die Pressestellen fungieren als ,Ubersetzungsscharnier®, das
Verfahrensentscheidungen und Urteilsspriche in eine Sprache Gbertrigt,
die der Presse zuganglich ist. In der niedersichsischen Presserichtlinie
heifft es: ,Soweit angebracht, sollen Kernaussagen in zitierfihiger Weise
schriftlich mitgeteilt werden.“!3 Auch die Vereinfachung von Gerichtsent-
scheidungen entspricht diesem Interesse der ,Leserschaft” nach komplexi-
titsreduzierten Texten, wie die Wirkungsforschung zeigt.'* Ferner geben
Runden informellen Austauschs zwischen Richtern und Journalisten den
Medien die Gelegenheit, den Justizvertretern und Presserichtern mitzutei-
len, welche Verstindnisschwierigkeiten oder Informationshindernisse
bzw. -defizite bestehen. Auch hier kann das wachsende Verstindnis der
Journalisten zu einer weniger fehlerbehafteten Berichterstattung fithren.
Auflerdem ordnen die landesspezifischen Richtlinien zur Zusammenar-
beit zwischen Justiz und Medien an, dass auf Angriffe oder verfilschende
Darstellungen in der Presse zu Rechtsprechung, Verfahren oder Richtern

11 Medien- und Offentlichkeitsarbeit der Justiz, AV d. MJ v. 12. 8. 2011, Nds.
Rpfl. 2011, 289, Punkt 8.2.

12 Exemplarisch formuliert dies die sichsische Presserichtlinie: ,Auskiinfte sind so
schnell und — im Rahmen des Zuléssigen — so vollstindig wie moglich, leicht ver-
standlich und unter Hervorhebung des Wesentlichen zu erteilen. [...] Auskiinfte
und Informationen an die Presse sollen leicht verstindlich und moglichst frei
von nicht allgemein bekannten juristischen Begriffen sein. Unvermeidbare Fach-
ausdriicke sind zu erlautern. RL Sachsen, Rn.6(1); fir einen Leserbrief,
RL NRW § 9 Abs. 2. Damit Auskiinfte ziigig erteilt werden konnen, werden Pres-
seangelegenheiten als Eilsachen behandelt, s. z. B. RL NRW §§4, 7 Abs. 1;
RL Berlin, Rn. 2, 4(1); RL Bayern, Rn. 7(1); RL Brandenburg, Rn. 1(3); RL Sach-
sen, § 3(7); RL Niedersachsen, Rn. 3.1.

13 RL Niedersachsen, Rn. 6.2. In verschiedenen Richtlinien heiflt es, Presserichter
sollten fiir die Pressearbeit aufgeschlossen sein und der journalistischen Tatigkeit
Verstindnis entgegenbringen, RL Sachsen, Rn. 3.5; in NRW wird von ,Einfiih-
lungsvermogen® der Presserichterin gesprochen, RL NRW § 1 Abs. 5.

14 Kepplinger, Medieneffekte, 2010, 27-48, 44.
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eine notwendige Gegenreaktion durch den Presserichter erfolgen soll.’s So
formuliert die niedersachsische Presserichtlinie: ,Soweit durch Veroffent-
lichungen in Medien gleichwohl unrichtige Tatsachen verbreitet, rechtlich
geschiitzte Interessen von Beteiligten verletzt werden oder die verfassungs-
rechtliche Funktion der Rechtsprechung oder das Ansehen der Justiz im
Allgemeinen beeintrichtigt wird, kann mit einer Gegenerklarung reagiert
werden.“1¢ Um derartige Gegendarstellungen gar zu vermeiden, legen es
die Richtlinien den Presserichtern nahe, die Medien an ihre ,,Verantwor-
tung” zu erinnern, nicht in einer Weise zu berichten, die geeignet ist, die
Unbefangenheit des Gerichts, der Zeuginnen sowie der Sachverstindigen,
die Unschuldsvermutung oder sonst die Erforschung des wahren Sachver-
halts zu beeintrachtigen.!”

Die Entwicklung einer institutionellen Justizkommunikation ist vonsei-
ten der Pressevertreter in England und Frankreich fiir sehr hilfreich erklart
worden.!® Das zeigt, dass die kooperative Zusammenarbeit zu einem besse-
ren Verstandnis seitens der Journalisten und damit zu einer besseren Be-
richterstattung fithren kann.'® Richter Pett:ti ist damit in seiner abweichen-
den Meinung in Prager und Oberschlick gg. Osterreich beizupflichten, in der
er auflerte: , The best way of ensuring that objective information is impart-
ed to the public for its education is to secure fuller and franker co-opera-
tion between the judicial authorities and the press.“?

15 RL Berlin, Rn. 4(5); RL Bayern, Rn. 5, RL Sachsen, Rn. 6.9; Die RL Niedersach-
sen, Rn. 8.2. Auch in der Literatur wird dieser Ansatz unterstiitzt, Wiirtenberger,
in: Hof/Schulte (Hrsg.), Wirkungsforschungen zum Recht, 2001, 201, 206 mit
Verweis auf Lamprecht, Richter contra Richter, 1992, 282.

16 RL Niedersachsen, Rn. 8.2.

17 S. RL NRW § 8. Der CCJE rit dazu, dass die Pressestellen eine sachbezogene Pra-
zisierung oder Richtigstellung hinsichtlich der Falle vornehmen, tber die in den
Medien falsch berichtet wurde, CCJE (2005) OP N°7, Rn. 34.

18 S. Thomas, Communication & Organisation, 35, Rn. 9; HL Paper 151, Evidence
zu Abschnitt 3.

19 So auch Wittreck, Die Verwaltung der Dritten Gewalt, 2006, 166-167; Kissel, DRiZ
1995, 125, 131; kritischer Eberle ZRSoz. 17 (1996), 300, 303 f.; Mishra, Urteils-
schelte, 1997, 295-298.

20 EGMR, Urt. v. 26.4.1995, Nr. 15974/90.
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2. Entgegnung von Pressekampagnen zum Schutz des fairen Verfahrens
und der Funktionstiichtigkeit der Rechtspflege

Die Befugnisse der Presserichter erlauben es den Gerichten aufferdem, den
Biirgern ihre Funktionstichtigkeit zu vermitteln. Der Belang der Funkti-
onstichtigkeit der Rechtspflege wird hier dahingehend interpretiert, dass
er wie das EMRK-Konzept der Autoritit in seiner Auslegung durch den
EGMR das Interesse der Justiz umfasst, das Vertrauen der Biirger in eine
Justiz zu bewahren, die fahig ist, autonom, das heifst nach den Regeln des
Rechts, Recht zu sprechen.?! Nur dadurch kénnen niamlich ein faires Ver-
fahren sowie eine unbeeinflusste Rechts- und Wahrheitsfindung sicherge-
stellt werden. Das Ziel, die Funktionstichtigkeit der Rechtspflege zu
schiitzen, verlangt in diesem Sinne eine fiir den Birger sichtbare Abgren-
zung des justiziellen Funktionsbereichs gegeniiber den Medien.

Dieses Ziel kennt die deutsche Rechtsordnung im Zusammenhang mit
der Gewaltenhemmung und -kontrolle zwischen den drei Staatsgewalten.
Dieses Prinzip gibt vor, dass die Gewalten sich gegenseitig vor einer Funk-
tionsiiberschreitung bewahren.?? Dadurch soll eine Ausiibung von Pressio-
nen zwischen den Gewalten unterbunden und zugleich verhindert wer-
den, dass rechtliche Maffnahmen gegeneinander in Anwendung gebracht
werden missen.?3 So kontrollieren sich die Gewalten gegenseitig in der
Befolgung des Zugestindnisses eigener Handlungsraume. Werden die Me-
dien als ,Vierte Gewalt“** konzipiert, ist die Schlussfolgerung schliissig,
dass auch sie nicht in den der Dritten Gewalt zugewiesenen Funktionsbe-
reich eindringen durfen. Der EGMR begreift die Presse als public watchdog.
Damit tbertragt er das liberale Gewaltenparadigma in gewisser Weise auf
das Verhiltnis von Medien und staatlichen Gewalten.?S Bei dieser Begriff-
lichkeit ist dem EGMR auch die deutsche Rechtsprechung gefolgt.26

Bei der Abgrenzung des justiziellen Funktionsbereichs von den Medien
wird vor allem die 6ffentliche Wahrnehmung relevant. Kommunikations-
wissenschaftliche Erkenntnisse legen nimlich nahe, dass die mediale Dar-

21 EGMR, Worm gg. Osterreich, Urt. v. 29.08.1997, Nr. 22714/93, § 40.

22 VoRkuble, NJW 1997, 2216f.

23 Ibid.

24 Sarcinelli, Politische Kommunikation, 2011, 122-123.

25 Vgl. ibid.

26 BGH, Urt. v. 15.11.2005, NJW 2006, 599, 601, mit Bezug zu EGMR, Caroline von
Hannover gg. Deutschland, Urt. v. 24.06.2004, Nr. 59320/00, §§ 63-64; vgl. BVerfG,
Beschl. v. 13.06.2006 - 1 BvR 565/06 - Rn. 15 (,demokratische Transparenz und
Kontrolle®).
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stellung die Wahrnehmung der Wirklichkeit prigt.?” Pressekampagnen
sind der Anwendungsfall, bei dem der EGMR die Problematik der sichtba-
ren Abgrenzung von Funktionsbereichen bereits angesprochen hat.?® Der
Gerichtshof deutete an, dass die Autoritit der Rechtsprechung leiden
konnte, wenn sich die Medien in systematischer Weise die Rechtspre-
chung im Rahmen von Pressekampagnen anmaflen wiirden.?? Auf Dauer
konnten virulente Pressekampagnen die Autoritat der Gerichte seines Er-
achtens unterminieren.3’ Dieser Zustand konnte die offentlich respektierte
und fir bestehend gehaltene Entscheidungs- und Deutungshoheit der Ge-
richte infrage stellen.3! Dem Zweck, der Schwichung der Funktionstich-
tigkeit der Rechtspflege durch mediale Justizkritik und druckausiibende
Pressekampagnen vorzubeugen, dienten in England seit jeher die Contem-
pr-of-Court-Regeln.3? Sie sollen dem Gericht ein Werkzeug an die Hand ge-
ben, mit dem es sich vor zu starkem Druck schitzen und dem Volk gegen-
uber vermitteln kann, dass das Recht sich nicht von den Medien bestim-
men lasst.>3 Die darin zum Ausdruck kommende ,,Wehrhaftigkeit“ der Jus-
tiz gegen auflere Einflisse soll zugleich ihre Robustheit gegentiber dufleren
Einflissen verdeutlichen. Auch in der deutschen Literatur ist formuliert
worden, dass ein faires Verfahren fir die Verfahrensbeteiligten eine Atmo-
sphire ohne Druck voraussetzt.>* Auf die Bewahrung des 6ffentlichen Ver-
trauens in die Funktionstiichtigkeit der Rechtspflege und ein faires Verfah-
ren sind in Deutschland bislang allerdings zu Recht keine regulatorischen

27 S.o0.Kap.2.,A.1 4.b) aa).

28 S.EGMR, Worm gg. Osterreich, Urt. v. 29.08.1997, Nr. 22714/93, § 40.

29 S.ibid.

30 Ibid.

31 Dieser Gedanke kommt auch in dem Grundsatz zum Ausdruck, ,justice must not
only be done, but must be seen to be done“, EGMR, Delcourt gg. Belgien, Urt. v.
17.01.1970, Nr. 2689/65, § 31; hergleitet von R v Sussex Justices, ex parte McCarthy
[1924] 1 KB 256.

32 S. Rec(2010)12, §13 und Rn.21 der Erklarung; vgl. a. CCJE, Op N°1 (2001),
Rn. 63.

33 Ibid; s. hierzu den Bericht Law Commission, Contempt of Court: Scandalising
the Court, 18.12.2012, LawCom No 335, Rn. 57.

34 Kissel/Mayer, GVG Kommentar, 10. Aufl. 2021, Einleitung Rn. 227. Kissel/Mayer
zihlt unter das faire Verfahren vor allem auch das Klima des Verfahrens. Alle
Verfahrensbeteiligten missen sich ohne Zwang, Angst und Druck in vollem
(sachbezogenem) Umfang dufern kénnen und durch die Verhandlungsweise der
Richter das Gefiithl bekommen, dass diese ihnen unvoreingenommen gegentber-
stehen, dass sie in jeder Hinsicht unabhingig und frei von Druck und Beeinflus-
sung entscheiden. Die Verhandlung darf nicht zum , Tribunal® werden. Vgl. a.
Schilken, Gerichtsverfassungsrecht, 4. Aufl. 2007, Rn. 114.
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Einschrainkungen der Pressefreiheit gestiitzt worden.?* Ein so allgemein
formulierter Regulierungsansatz zum Schutz dieser Belange wire in Anbe-
tracht der Sunday Times-Rechtsprechung des EGMR konventionswidrig3®
sowie nach verfassungsrechtlichen Mafstiben als zu unbestimmt und vor
allem wegen des potentiell abschreckenden Effekts als unverhaltnismafSig
zu bewerten.

Dennoch ist es justizeigenes Interesse, auch im 6ffentlichen Kommuni-
kationsraum deutlich vermitteln zu konnen, dass Entscheidungen vom Ge-
richt und nicht vom ,court of public opinion® gefillt werden.’” Im Gegen-
satz zu Scherers’® und Mishras®® Konzeptualisierung wird hier jedoch keine
ykommunikative Waffengleichheit im ,Tribunal der Offentlichkeit* ge-
fordert. LieBen sich die Gerichte auf das offentliche Tribunal ein und ver-
suchten sie ihre Ordnungshoheit auch im offentlichen Kommunikations-
raum ,wiederherzustellen®, liefen sie Gefahr, genau das zu gefihrden, was
sie eigentlich bewahren wollen — das Vertrauen in ihre Funktionstiichtig-
keit. Hierdurch konnte vor allem das Vertrauen in eine unbefangene
Rechtsprechung verloren gehen, wenn das Gericht im 6ffentlichen Kom-
munikationsraum einer Seite zur Hilfe schritte. Entscheidend ist vielmehr,
dass die Gerichte die Strukturen und die Befugnisse haben, um im Falle
von fehlerhafter oder einflussnehmender Berichterstattung tiber Gerichts-
verfahren Gegendarstellungen vorzunehmen oder sachgerechte Informa-
tionen an (andere) Medienvertreter zu vermitteln. Moglich ist beispiels-
weise auch ein allgemeiner und neutral formulierter Hinweis auf die Wah-
rung der Unschuldsvermutung. Diese MaSnahmen konnen einer 6ffentli-

35 S.o.Kap.1,A. L. 1.

36 S.Kap.3,B.1.1.b)aa)

37 Zum Begriff s. Haggerty, in: Rademacher/Schmitt-Geiger (Hrsg.), Litigation PR,
2012, 41, 44; der Kachelmann- und Mannesmann-Prozess sowie andere medien-
wirksame Strafverfahren haben gezeigt, dass Litigation PR fiir die Darstellung der
Justiz und ihre ungestdrte Rechtsfindung problematisch sein kann, s. hierzu den
Sammelband von Boehme-NefSler (Hrsg.), Die Offentlichkeit als Richter?, 2010.

38 Scherer, Gerichtsoffentlichkeit als Medienoffentlichkeit, 1979, 178-179. Er meint,
Gerichtsentscheidungen mussten zwecks inter-subjektiver Nachvollziehbarkeit in
der Offentlichkeit gerechtfertigt werden.

39 Mishra, Urteilsschelte, 1997, 290 ff. Mit kommunikativer Waffengleichheit meint
er, dass Gerichtsurteile im Tribunal der Offentlichkeit rechtfertigt werden kon-
nen, ibid, 293. Dabei bezicht er sich auf die Rechtsprechung des BVerfG, die im
Rahmen der Kommunikationsfreiheiten eine Chancen- und Waffengleichheit
voraussetzt.
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chen Rige durch den Spruchkorper® vorgeschaltet werden, die nur in sel-
tenen Fillen virulenter Pressekampagnen vorgenommen wird.

III. Die Bewahrung richterlicher Unabhangigkeit und Unparteilichkeit in
struktureller Hinsicht

Schlieflich vermag die Institutionalisierung der Informationsvermittlung
den Risiken zu begegnen, die eine Informationsvermittlung zu laufenden
oder anstehenden Verfahren durch die Richter selbst fiir die richterliche
Unabhangigkeit und Unparteilichkeit in sich birgt. Die Bildung einer in-
termedidren Ebene zur Kommunikation zwischen Justiz und Medien er-
weist sich als effektives Mittel, um eine Medialisierung der Justiz zu ver-
hindern. In der Kommunikationswissenschaft ist hervorgehoben worden,
dass das politische System weniger anfillig fiir die Anpassung an die Be-
durfnisse medialer Berichterstattung ist, wenn es eine intermedidre Kom-
munikationsstruktur gibt (1.). Diese Erkenntnis lasst sich auf das Justizsys-
tem Ubertragen. Die Schaffung einer formalisierten und professionalisier-
ten ,intermediaren® Kommunikationsebene hilt die erkennenden Richter
zum Schutz ihrer Unabhiangigkeit von einer zu intensiven Interaktion mit
den Medien fern (2.). Auflerdem vermeidet sie durch das institutionelle
Auftreten auch, dass einzelne Richterinnen durch ihr offentliches Auftre-
ten den Eindruck der Voreingenommenheit vermitteln (3.).

1. Eine intermedidre Kommunikationsebene als Schutz vor der
Medialisierung gesellschaftlicher Teilsysteme

Eine intermediire Kommunikationsebene ist forderlich, um eine Mediali-
sierung der Justiz zu verhindern. Diese Erkenntnis folgt aus der verglei-
chenden Analyse kommunikationswissenschaftlicher Erkenntnisse zum
politischen Bereich. Viele Stimmen gehen hier davon aus, dass die unter-
schiedlichen Teilsysteme der Gesellschaft aufgrund einer gegenseitigen Ab-
héangigkeit einander in ihrer Funktionsweise verandern konnen (Interde-
pendenzparadigma). Der Prozess der Medialisierung beschreibt einen Pro-
zess, in dem die Medienlogik als institutionelle Regel in andere Teilsyste-
me der Gesellschaft eindringt und andere verhaltensleitende Logiken tiber-

40 S.Kap. 3,D.1IIL 3. a).
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lagert.*! Dieser Prozess ist im Bereich der offentlichen Kommunikation be-
sonders wirksam, da die Vertreter des jeweiligen Teilsystems der Gesell-
schaft in der Regel dafiir anfillig sind, sich an den Handlungsvorgaben der
medialen Berichterstattung zu orientieren.

Grundlage fir die Annahme einer Interdependenz zwischen den Medi-
en und einem anderen Teilsystem der Gesellschaft ist eine Tauschbezie-
hung, in der Information gegen Publizitit getauscht wird. Obzwar bereits
festgestellt worden ist, dass fir die Richterschaften keine vergleichbare In-
terdependenz mit den Medien besteht wie fir Politiker, die ihrer Wahler-
schaft Gber die Medien ihre personliche Verantwortlichkeit und Re-
sponsivitit spiegeln, ist diese Problematik an dieser Stelle erneut aufzugrei-
fen, da ein kommunikativer Ansatz fiir die Justiz befiirwortet wird, der die
Interaktion von Justiz und Medien intensiviert. In diesem Zusammenhang
ist darauf hinzuweisen, dass auch Richter/Gerichte mit den Medien Infor-
mation gegen Publizitit tauschen. Es liegt sogar im justiziellen Interesse,
die offentliche Aufmerksamkeit auf Entscheidungen von besonderer 6f-
fentlicher Relevanz zu richten und zugleich iber gesellschaftliche Ausein-
andersetzungen und Entwicklungen im Bilde zu sein. Presserichtlinien ge-
ben daher vor, dass Presserichter die Medienberichterstattung auswerten
und eine Presseschau fiirs Gericht zusammenstellen sollen.#?

Damit das mediale System ein anderes Teilsystem der Gesellschaft nicht
zu dominieren beginnt, hilt Miinch eine intersystemische Kooperation fiir
erforderlich.# Im politischen System haben sich Public-Relations-Struktu-
ren als verldssliche Kooperationsstrukturen erwiesen.** Auch fir das
Rechtssystem erscheint Miinchs systemtheoretisch verankerter Erklarungs-
ansatz plausibel zu sein, dass die Ausbildung von peripheren ,kommuni-
kativen Subsystemen“ die Autonomie des ,Muttersystems“ zu bewahren
hilft.# Die Subsysteme fungieren als Schaltstellen der intersystemischen
Kommunikation; sie wenden das direkte Eindringen der medialen Logik

in das ,Muttersystem® ab, wodurch diesem ein Hochstmafl an Autonomie
erhalten bleibt.46

41 S.Kap.2,B. 1L 2. a).

42 S. bspw. RL NRW § 3.

43 Miinch, Dialektik der Kommunikationsgesellschaft, 1991, 341 f.

44 Schulz, Politische Kommunikation, 2011, 51.

45 Vgl. Miinch, Dialektik der Kommunikationsgesellschaft, 1991, 341f.; Loffelbolz,
in: Kreyher (Hrsg.), Handbuch politisches Marketing, 2004, 365-376; Hoffinann,
Inszenierung und Interpenetration, 2003, 53 f.

46 Miinch, Dialektik der Kommunikationsgesellschaft, 1991, 341f. Der derzeitige
Diskussionsstandes versteht PR nicht als gesellschaftliches Teilsystem, da es funk-
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2. Eine intermediire Kommunikationsebene als Schutz vor der
Medialisierung der Justiz

Eine institutionalisierte, formalisierte und professionalisierte Justizkom-
munikation kann ein solches Subsystem bilden. Fiir eine direkte Beeinflus-
sung fehlt es durch die Zwischenschaltung der institutionalisierten Kom-
munikationsstruktur nimlich an einem unmittelbaren Zugang zum erken-
nenden Richter. Der einzelne Richter wird davor bewahrt, durch den re-
gelmaligen Kontakt mit bestimmten Medienvertretern einseitig beein-
flusst zu werden. Die einseitige Rezeption von Medienberichterstattung
wird ebenso unterbunden, indem Pressesprecher regelmafSig Presseschau-
en erstellen, die ein moglichst pluralistisches Meinungsspektrum abbilden.
Vor der Sichtung der Presseschau durch den einzelnen Richter wird der
Gerichtsprasident damit befasst, der unter Umstinden bestimmte Berichte
vom erkennenden Richter fernhalt.#” Ferner vermeidet die Ubernahme der
offentlichen Kommunikation durch die Pressestellen, dass sich der Richter
mit der Vermittelbarkeit seiner spruchrichterlichen Tatigkeit befassen
muss und dass eine solche Befassung auf die spruchrichterliche Tatigkeit
zurtickwirkt. Formalisierte Kommunikationswege unterbinden zudem das
Entstehen von zu engen informellen Beziehungen zwischen Justiz und
Medienvertretern. Der gelernte, professionelle Umgang zwischen Medien
und Pressestellen und die Regelbindung dieses Umgangs verringern
schlieflich das Risiko, dass die Medienlogik in der Aufnahme und Weiter-
gabe von Informationen einseitig dominiert.

3. Die Bewahrung des o6ffentlichen Vertrauens in eine unabhiangige und
unparteiliche Rechtsprechung

Vor allem in der Aulendarstellung vermeidet die institutionell organisier-
te intermedidre Kommunikationsebene, dass sich die medialen Strategien
der Personalisierung, Politisierung und Popularisierung durchsetzen kon-
nen. Die institutionellen Strukturen vermeiden niamlich, dass Richter
selbst die Informationstitigkeit tbernehmen und dadurch riskieren, fiir
befangen erklart zu werden (a). Sie verhindern aufSerdem, dass Richter sich

tional von anderen Systemen abhingig ist bzw. eines eigenen Codes entbehrt, s.
Donges, Medialisierung politischer Organisationen, 2008, 233-234.

47 RL Sachsen, Rn. 5(1). In besonderen Fallen ist der Pressespiegel ganz und gar nur
an den Behordenleiter zu richten, RL Berlin, Rn. 4(8).
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dazu gezwungen sehen, zu ihrer eigenen Verteidigung in die Offentlich-
keit zu treten (b). Die Presserichterinnen sind dazu angehalten, in mog-
lichst objektiver und sachlicher Form die wesentlichen Informationen zu
vermitteln (c).

a) Vermeidung der individuellen Informationsvermittlung durch Richter

Der Vorrang institutioneller vor individueller Kommunikation, der in den
Presserichtlinien der Lander zu finden ist, fihrt zu einer weitgehend ob-
jektiven — ,entpersonalisierten” — Kommunikation.*® Die Presserichtlinien
der Linder weisen den Pressestellen und -richtern die Aufgabe der amtsbe-
zogenen Informationsvermittlung zu. Auferst selten ordnen die Richtlini-
en den Richtern selbst eine offentliche Rolle zu.# Die Pressestellen oder
-richter berichten nicht tiber ihr eigenes Verfahren und sie kommen auch
nicht in Versuchung, Elemente der Stellungnahme zu formulieren, da sie
nicht ihre eigene Meinung kundtun, sondern die Behdrde bzw. den
Spruchkorper reprasentieren. Damit vermeidet es die institutionelle Infor-
mationsvermittlung, dass einzelne Richter wegen der Besorgnis der Befan-
genheit aus Verfahren ausscheiden mussen. Richter konnen namlich auch
bei reiner Informationsvermittlung ohne Meinungsbezug wegen der Aus-
wahl und Prisentation der Information fir befangen erklart werden. Die
Befangenheit eines Richters wurde beispielsweise angenommen, als dieser
als Vorsitzender des Spruchkorpers in einem Pressegesprach vor Urteilsver-
kiindung das Ergebnis der Vorberatung mitteilte.’® Den Grundsitzen der
Objektivitit und Neutralitit wiirde es ebenfalls widersprechen, wenn ein
Richter Informationen an Pressevertreter Gbermittelt oder Interviews in
Presse und Fernsehen gibt, die den Eindruck vermitteln, dass der Richter
eine einseitig festgelegte Sichtweise auf die Verfahrensbeteiligten oder den
Verfahrensgegenstand hat.’! Auf diese Weise werden Richter davor be-
wahrt, sich dem Vorwurf auszusetzen, einer Informationstitigkeit nachzu-
gehen, die in der Offentlichkeit als prinzipiell unangemessen wahrgenom-
men wird. Dies geschah, als der ehemalige Verfassungsgerichtsprasident

48 In der Media Guidance for den Judiciary, 2012, 7 und dem Recueil des Obligati-
ons, 2010, £.10 wird hier explizit von Depersonalisierung der Kommunikation ge-
sprochen.

49 RL Bayern, §3(1)1.

50 OLG Celle, Urt. v. 05.04.2001, MDR 2001, 767.

51 S. Scheuten, in: Hannich (Hrsg.), Karlsruher Kommentar zur StPO, 8. Aufl. 2019,
§24 Rn. 22.
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VofSkuhle die Bundespressekonferenz in Berlin besuchte, um tber anste-
hende Verfahren zu informieren.’?

b) Vermeidung der Selbstverteidigung von Richtern

Das Gebot richterlicher Zuriickhaltung und MaRigung soll personliche
Kritik an Richtern vermeiden.’? In der EGMR-Rechtsprechung findet sich
im Vergleich der Grundsatz, dass die Medien Richterinnen nicht so harsch
kritisieren diirfen, weil sich diese nicht verteidigen konnen.’* In beiden
Grundsitzen kommt die Zielvorstellung zum Ausdruck, dass im offentli-
chen Kommunikationsraum zwischen Richtern und Medien ein Gleichge-
wicht kommunikativer Zurickhaltung bestehen sollte.”* Als Hintergrund
dieser Zielvorstellung wird vorliegend die darin liegende Verdeutlichung
der Trennung von Recht einerseits und Gesellschaft sowie streitbarer Poli-
tik andererseits verstanden. Die gerichtlichen Entscheidungen werden im
Gericht und nicht auerhalb getroffen. Respekt und Vertrauen in die
Funktionstiichtigkeit der Rechtspflege sowie die nach rechtsstaatlichen
Grundsitzen vollzogene Rechtsprechung kniipfen dementsprechend an
die Kontrollierbarkeit des richterlichen Verhaltens im Gerichtssaal an. Ver-
fahrensbezogene Kommunikation in den Medien, so der Gedanke, kénnte
dieses Vertrauen nur erschittern. Das Gleichgewicht kommunikativer Zu-
rliickhaltung wiirde durch eine wachsende Richteroffentlichkeit und eine
daran ankntipfende personalisierte Berichterstattung destabilisiert. Rich-
terkritik wird in Deutschland namlich nicht speziell unterbunden. Da

52 Zum allgemein negativen Medienecho, s. Gelinsky, Vokuhle und die Presse:
Stimmungsumschwung oder Manipulation?, 24.03.2013, verfassungsblog.de.

53 Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), GG Kommentar, Bd. 3, 3. Aufl. 2018, Art.97
Rn. 47; Kiener, Richterliche Unabhingigkeit, 2001, 58 ff., 185 ff.

54 EGMR, Prager und Oberschlick gg. Osterreich, Urt. v. 26.04.1995, Nr. 15974/90, § 34;
De Haes und Gijsels gg. Belgien Urt. v. 24.02.1997, Nr. 19983/92, § 38; als Grund-
satz aufgenommen, Grote/Wenzel, in: DOrr/Grote/Marauhn (Hrsg), EMRK/GG
Konkordanzkommentar, 2. Aufl. 2013, Kap. 18 Rn. 114.

55 Vgl. zum Gleichgewichtsgedanken auch Grote/Wenzel, in: Dorr/Grote/Marauhn
(Hrsg), Art.10 EMRK,/GG Konkordanzkommentar, 2.Aufl. 2013, Kap. 18
Rn. 116. Scherer spricht von der kommunikativen Waffengleichheit zwischen Me-
dien und Richtern, id., Gerichtsoffentlichkeit als Medienoffentlichkeit, 1979,
178-179. Die Begriffswahl scheint allerdings etwas unglicklich, ist der Begriff
doch an den Verfahrensgrundsatz angelehnt, der dem Schutz der Parteien und
nicht dem Gericht dient und der in der o6ffentlichen Kommunikation keinen
Platz findet.
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Richter und ihre Amtsaustibung als Teil der Rechtsprechungsoffentlich-
keit zu verstehen sind, miissen sie im Rahmen der demokratisch interpre-
tierten Medienoffentlichkeit der Rechtsprechung mediale Kritik ertragen,
die erst bei den Personlichkeitsrechten des Richters Halt macht.’¢

Nihme eine personliche Kritik durch eine gesteigert offentliche Infor-
mationstatigkeit von Richtern zu und bliebe diese aufgrund der Pflicht,
sich bei der eigenen Verteidigung zurtickzuhalten, unbeantwortet, kénnte
dies einerseits zur inneren Anpassung des Richters, andererseits zum of-
fentlichen Vertrauensverlust in die Geeignetheit einzelner Richter fihren,
fair und unparteiisch Recht zu sprechen. Trite dieses Problem regelmafig
auf, kénnte dies zu einem allgemeinen Vertrauensverlust in die Richter-
schaft fithren. Die stindige Verteidigung gegen Medienkritik konnte je-
doch ebenfalls zu einem Vertrauensverlust in die Unabhingigkeit der
Richterschaft fithren und im Einzelfall eine Verletzung nach §39 DRIG
darstellen.

Aus diesem Dilemma fiihrt die institutionelle Justizkommunikation he-
raus. Presserichter konnen bei sachwidriger Richterkritik auf eine Richtig-
stellung hinwirken oder diese selber durch eine Pressemitteilung vorneh-
men. So gefihrdet weder der einzelne Richter durch seine Selbstverteidi-
gung das offentliche Vertrauen in seine Unabhingigkeit, noch entsteht der
Eindruck, dass die Medien in ihrer Einschatzung richtig liegen, weil es kei-
ne Widerrede gibt. Diese Form der Verteidigung des Richters kann einer
Verteidigung durch den Dienstherrn oder Gerichtsprisidenten vorgeschal-
tet werden, die nur in seltenen Fillen harscher Richterkritik erfolgt.’

56 Fir den EGMR war Grundlage des ,kommunikativen Gleichgewichts dass 6f-
fentliche Kritik an Richtern nur in geringem Maf§ zulassig war, weil sich Richter
nicht verteidigen durften, EGMR, Urt. v. 29.03.2001, Thoma gg. Luxemburg,
Nr. 38432/97, §§47, 53; Lesnik gg. Slowaker; Urt. v. 11.03.2003, No. 57829/00,
§ 40c), Vides Aizsardzibas Klubs gg. Lettland, Urt. v. 27.05.2004, Nr. 57829/00. Die-
sen Grundsatz hat der EGMR auf Seiten der Medienfreiheit modifiziert; Richter
hat er in ihrer Kritikfahigkeit den Politikern weitgehend gleichgestellt. EGMR,
De Haes und Gijsels gg. Belgien Urt. v. 24.02.1997, Nr. 19983/92, §§ 44 ff. EGMR,
July und Sarl Liberation gg. Frankreich, Urt. v. 14.02.2008, Nr. 20893/03, § 74.

57 S.Kap. 3, D.IIL. 3. b).
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c) Objektivitit und Neutralitit der presserichterlichen
Informationsvermittlung

Schlieflich sind Pressestellen und -richter in den Richtlinien dazu angehal-
ten, Objektivitait und Neutralitit walten zu lassen. Zwar sind sie weder
selbst in der Sache spruchrichterlich titig, noch kénnen ihre Aussagen
mangels Zurechnung allgemein die Befangenheit des Spruchkdrpers auslo-
sen, sie reprasentieren aber die Richterschaft in der Offentlichkeit, womit
auch fur sie diese Magaben essentiell sind. Dabei durfte das Zuriickhal-
tungs- und MaRigungsgebot zwar nicht — wie in der Literatur teils ange-
nommen — vollstindig auf die Presserichter Gbertragbar sein.’® Eine Zu-
rickhaltungspflicht stiinde im Widerspruch zur Aufgabe des Presserich-
ters, tiber Verfahren und Rechtsprechung zu informieren. Eine Meinung
soll er oder sie ohnehin nicht duflern. Dagegen spricht auch, dass die
Funktion der Presserichter der Gerichtsverwaltung zuzuordnen ist und
nicht der Rechtsprechungstatigkeit.’® Dem konnte zwar entgegnet werden,
dass die Parameter von § 39 DRIG trotzdem zu Gbertragen sind, da die Jus-
tizkommunikation eine Annexfunktion der Rechtsprechung ist.®* Doch
droht beim Presserichter nicht die negative Riickwirkung des privaten Ver-
haltens auf die Spruchrichtertatigkeit, die §39 DRIG zu verhindern ver-
sucht.

Trotzdem sollte der Presserichter zur Méafigung des Ausdrucks angehal-
ten sein und von einer Informationsvermittlung absehen, die den Ein-
druck erweckt, dass die Entscheidung des Gerichts bei einem noch rechts-
hangigen Gerichtsverfahren bereits feststeht. Die Pflicht zur Sachlichkeit
und Umsicht folgt verfassungsunmittelbar aus Art.33 Abs.5 GG. Wiin-
schenswert ware es, diese ausdrtcklich in die Richtlinien der Bundeslander
zur Zusammenarbeit von Gerichten und Presse aufzunehmen.®! Bedeut-
sam ist dartiber hinaus, dass Presserichter bei der justiziellen Informations-
tatigkeit die individuellen Personlichkeits- und Verfahrensrechte der Ver-
fahrensbeteiligten  nicht  verletzen. Hierzu werden sie durch

58 A.A.v. Coelln, Zur Medienoffentlichkeit der Dritten Gewalt, 2005, 520.

59 Im Vergleich: Das BVerwG hat die Urteilsveroffentlichung als Teil der Gerichts-
verwaltung und damit als Verwaltungshandeln eingestuft, BVerwG, Urt. v.
26.02.1997, BVerwGE 104, 105, NJW 1997, 2694, 2694-2695.

60 So v. Coelln, Zur Medienoffentlichkeit der Dritten Gewalt, 2005, 520.

61 Als positives Beispiel kann hier RL NRW § 6 Abs. 3 d) angefithrt werden.
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§4 Abs. 2 LPressG angehalten, was in vielen Presserichtlinien noch weiter
konkretisiert worden ist.®?

IV. Zwischenfazit

Die Kommunikationsstrukturen der Justiz, die der Informationstitigkeit
dienen, sind bereits griindlich ausgearbeitet. In einem Gesichtspunkt sind
sie jedoch ergianzungsbedurftig, und zwar hinsichtlich ihrer Professionali-
sierung.%? Derzeit nehmen die Kommunikationsarbeit Presserichter wahr,
die als Richter zugleich — wenn auch nicht in derselben Sache — spruch-
richterliche Titigkeiten am selben Gericht ausiben. Im Vergleich gibt es
in England stattdessen ein allgemeines Pressebiiro, in dem Kommunikati-
onsberater titig sind und speziell fir die Pressearbeit abgeordnete Richte-
rinnen, die im Umgang mit den Medien eine jahrliche Schulung erhalten.
Die Professionalisierung hat zwei Vorteile: Erstens erfolgt eine bessere
Kommunikationsberatung und zweitens wirken misslungene Formulie-
rungen nicht auf die spruchrichterliche Tatigkeit oder aber das Gericht zu-
rick, an dem der Presserichter titig ist. Auch in Zukunft wird die Bedeu-
tung der Kommunikation fir die Justiz voraussichtlich nicht abnehmen
und nicht weniger anspruchsvoll werden. Vor diesem Hintergrund er-
scheint eine stirkere Professionalisierung in Deutschland sinnvoll.

B. Offentlichkeitsarbeit im weiteren Sinne?

Die vorangegangene Erorterung verdeutlicht, dass sich die Offentlichkeit
der Rechtsprechung gewandelt hat: von einer passiven Offentlichkeit des
Verfahrens zu einer kooperativen Offentlichkeit zwischen justizieller Infor-
mationstatigkeit und Medienoéffentlichkeit. Grundsitzlich verhaltenslei-
tend ist das Ziel, den Biirger sachgerecht tiber Gerichtsverfahren zu infor-
mieren und Fehlberichterstattung richtigzustellen. Dies ist die notwendige
Grundlage dafiir, dass die Medien die rechtsstaatlich und demokratisch

62 RL NRW §6 Abs. 3. Hier legen Richtlinien zur Zusammenarbeit von Medien
und Justiz Kriterien zum Schutz der Personlichkeitsrechte der Verfahrensbeteilig-
ten fest, die § 4 Abs. 2 LPResseG konkretisieren.

63 Noch 2017 mahnten die Prisidenten der OLGs, des Kammergerichts und des
BGH an, dass Richter fiir die Arbeit der Pressesprecher in weiterem Mafle von
der richterlichen Tatigkeit freigestellt werden sollten, s. pl/nas/LTO-Redaktion,
Die Justiz sprechfihig machen, 29.05.2017, Ito.de.
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verankerten Zwecke der Medienoffentlichkeit der Rechtsprechung erfil-
len konnen.®* Hinreichend ist sie allerdings nicht. Dafiir ist eine Offent-
lichkeitsarbeit erforderlich, die das Rechtswesen der Allgemeinheit auch
unabhingig von einem konkreten Verfahren erklart. Nur dann kann die
Rechtsprechung kenntnisreich in den 6ffentlichen Meinungsaustausch ein-
bezogen werden, nur dann werden Vertrauen und Akzeptanz nachhaltig
gestirkt.®s Ein Vergleich mit England und Frankreich zeigt, dass das deut-
sche Modell justizieller Offentlichkeitsarbeit erweitert werden konnte (1.).
Hierzu sollen einige Vorschlige gemacht werden (IL.). AbschlieBend soll
erortert werden, wie es zu beurteilen ist, dass sich die Richter des BVerfG —
ahnlich wie die Richter in England und Frankreich - die Aufgabe der Of-
fentlichkeitsarbeit in ihren Verhaltensrichtlinien selbst auferlegt haben
(I11.).

I. Modelle erweiterter Offentlichkeitsarbeit in England und Frankreich im
Vergleich

Der Blick nach England und Frankreich (1.) zeigt, dass das deutsche Mo-
dell justizieller Kommunikation der Offentlichkeitsarbeit am wenigsten
Gewicht beimisst (2.).

1. Die Modelle justizieller Offentlichkeitsarbeit in England und
Frankreich

In England und Frankreich haben sich in den letzten zehn Jahren dhnliche
Kommunikationsstrukturen in der Justiz herausgebildet. In England
nimmt das eigens hierfir geschaffene Pressebiiro mit seinen Presserichtern
neben der verfahrensbegleitenden Informationstatigkeit®® auch eine ver-
fahrensunabhingige Offentlichkeitsarbeit wahr. Aufgabe der Offentlich-
keitsarbeit ist es, den Biirgern das Rechtswesen und die Rechtsprechung zu
erklaren.®” Diese Erklarungen konnen eine Reaktion auf mediale Fehldar-

64 S.Kap.2,A. I, 1L

65 S.o.Kap.2,A. 1 4.b)f), c) cc).

66 S. Hierzu Media Guidance for the Judiciary, 2012.

67 So der ENCJ Bericht 2011-2012, 5-6. Ausdriicklich z. B. Written evidence Lord
Thomas in HL Paper 151, Rn. 8-11; Magistrat délégué a la communication, Cour
d’Appel, Aix en Provence, Webseite, Informations Pratique, 7.5.2008.
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stellungen sein, sie sollen aber auch vorausschauend erfolgen.®® So haben
die Presserichter in England schon in verschiedenen Radio- oder Fernseh-
formaten, beispielsweise iiber die Offentlichkeit von familiengerichtlichen
Verfahren, zur Frage der Ablehnung von Juroren oder auch zum Tag eines
Richters am District Court berichtet.®” Die jahrliche Pressekonferenz des
Lord Chief Justice soll Journalisten die Moglichkeit eroffnen, ihre Fragen di-
rekt an den Lord Chief Justice richten zu kdnnen.”® In Frankreich steht die
verfahrensunabhingige Offentlichkeitsarbeit im Vordergrund justizieller
Kommunikation. Presserichter sind dem Cours d’Appel angeschlossen. Sie
duflern sich in Interviews erklirend zu allgemeinen Rechtsfragen, Recht-
sprechungslinien oder neueren Rechtsentwicklungen. Sie organisieren
Treffen zwischen ihnen, Richtern, (Staats-)Anwalten und Medienvertre-
tern, in denen bestimmte Themen, wie zum Beispiel die Behandlung von
Jugendstraftitern, diskutiert werden.”! Jedes Jahr gibt es zum Jahresbeginn
eine ,audience solennelle“. Anlasslich der Einfithrung der neuen Richter
bietet diese Sitzung einen Jahresrtickblick zur Amtstatigkeit des jeweiligen
Gerichts.”? Pressevertretern wird ein Fragerecht eingeraumt. Der CC pflegt
eine Facebook-Seite, auf der vor allem Pressemitteilungen eingestellt wer-
den sowie auf Beitrage der Zeitschrift des CC verwiesen wird.

Ferner haben die englische und die franzosische Richterschaft den
hochsten Richtern des Landes besondere Pflichten in der offentlichen
Kommunikation zugewiesen. Die Offentlichkeitsarbeit weist der Verhal-
tenskodex des UKSC, anders als die verfahrensbegleitende Informationsta-
tigkeit, den UKSC-Richtern selbst zu.”? Sie sind dazu angehalten, bei ver-
fassungsrechtlichen Fragen von algemeinem Interesse offentlich das Wort

68 Lord Thomas beschrieb die Motive fiir Interviewzusagen der Panelrichter: , The
panel is selective in respect of the interviews it gives. Panel judges are not avail-
able "on tap" on any and every topic. There are occasions when we feel that an
objective opinion voiced by a judge will be helpful eg, where confusion has
arisen about bail decisions, sentencing and housing repossession processes Writ-
ten Evidence Lord Thomas, HL Paper 151, Rn. 9.

69 Fiur einen Einblick, s. Written evidence submitted by the Master of the Rolls im
Press standards, privacy and libel - Culture, Media and Sport Committee
(2009-2010), Annex A.

70 https://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/JCO/Documents/lcj-press-con-
ference-2013.pdf.

71 S. Magistrat délégué a la communication, Cour d’Appel, Aix en Provence, Web-
seite, Informations Pratique, 7.5.2008.

72 Art. R.111-2 code de l'organisation judiciaire ; Décret 2008-522, 2.6.2008.

73 UKSC Guide to Judicial Conduct, 2009, Rn. 2.5.
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zu ergreifen.’* Zu diesem Zweck geben UKSC-Richter Interviews und hal-
ten regelmaflig Reden, die auf der Webseite des Gerichtshofs zuginglich
sind. Das englische Pressebiiro vermittelt die Reden gezielt an Medienver-
treter und verhilft ihnen somit zu einer grofleren Rezeption, ohne dass die
UKSC-Richter sich selbst dafiir mit den Medien vernetzen miissen. Dem-
entsprechend ist den UKSC-Richtern in diesem Bereich weniger Zuriick-
haltung bei der Kommentierung ihrer Rechtsprechung geboten als den an-
deren Berufsrichtern.”s In Frankreich ist die Zurtickhaltungspflicht der
CC-Gerichtsprasidenten rechtlich relativ® ausgestaltet.” Aus diesem
Grund ist fur sie die Teilnahme an der offentlichen Meinungsbildung zu-
lassig, solange sie keine eindeutige Stellungnahme zu Themen abgeben,
die den Kompetenzbereich des CC betreffen. Die ,Relativitit“ des Zuriick-
haltungsgebots verdeutlicht, dass den CC-Gerichtsprasidenten die Vertre-
tung judikativer Interessen in der Offentlichkeit in besonderem Mafe zu-
gewiesen wird.

2. Ein Vergleich zum deutschen Ansatz justizieller Kommunikation

Ahnlich der englischen und franzosischen Richterschaft haben sich auch
die Richterinnen und Richter des BVerfG in ihren Verhaltensrichtlinien
die Aufgabe auferlegt, ihre Rechtsprechung an die allgemeine Offentlich-
keit zu vermitteln,”” sodass sich die individuelle Offentlichkeitsarbeit der
hochsten Richter, zumindest bezogen auf die Verfassungsrichter, als ge-
meinsamer Trend darstellt. Nicht nur in England und Frankreich, sondern
auch in Deutschland sind aufferdem die Presserichter durch die Presse-
richtlinien der Linder in gewissem Umfang dazu angehalten, Offentlich-
keitsarbeit zu betreiben, das heif$t iiber das Rechtswesen aufzuklaren.”® Zu-
mindest fir die oberen Gerichte gestalten die Presseburos konsolidierte
,Vorstellungs- und Uberblicks-PDF“ des Gerichts sowie Videos, die Erkla-
rungen zur Gerichtsbarkeit und ihrer Tatigkeit beinhalten. Im Grundsatz
lassen sich jedoch zwei Modelle der Justizkommunikation identifizieren:
einerseits dasjenige, welches den Schwerpunkt auf die verfahrensunabhin-

74 UKSC Guide to Judicial Conduct, 2009, Rn. 2.5.

75 UKSC Guide to Judicial Conduct, 2019, Rn. 2.5; fiir die anderen Richter: Guide
to Judicial Conduct, 2019, S. 15.

76 Clapié, Revue administrative, 53/317, 2000, 484-490.

77 Verhaltensleitlinien fir Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts,
I.2.

78 RL NRW § 7 Abs. 2.
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gige Kommunikation legt, andererseits dasjenige, welches den Schwer-
punkt auf die verfahrensbegleitende Kommunikation legt. Wahrend in
Frankreich die Verfahrensbegleitung nur im Strafrecht zulassig ist,”” ist sie
far die deutsche und englische Justizkommunikation die Regel. In
Deutschland gibt es aber anders als in England in der Praxis wenig erkla-
rende oder verfahrensunabhingige Kommunikation seitens der Pressestel-
len. Auch ein allgemeiner Austausch wird nur zwischen den Richtern des
BGH und des BVerfG im Rahmen der Justizpressekonferenz organisiert.
Die deutsche Offentlichkeitsarbeit fungiert demnach als ,erweiterte Ver-
fahrensoffentlichkeit, die englische und franzosische Offentlichkeitsarbeit
fungiert eher als ,erweiterte Rechtsprechungsoffentlichkeit®.

Aus der erfolgten Analyse zum Verhaltnis von Justiz und Medien in
England und Frankreich lassen sich keine, beide Lander so mafSgeblich
von Deutschland differenzierenden Griinde ableiten, die darauf hindeu-
ten, dass Deutschland — anders als England oder Frankreich — von einem
Ansatz der ,erweiterten Rechtsprechungsoffentlichkeit® absehen sollte.
Der entscheidende Unterschied scheint das hinter dem jeweiligen kommu-
nikativen Ansatz stehende Ziel zu sein: Wahrend in Deutschland das Ziel
dominiert, das Verstindnis der Offentlichkeit fiir die justizielle Arbeit zu
fordern,®® wird dieses Ziel in England und Frankreich angesichts vergange-
ner Vertrauenskrisen der jeweiligen Richterschaften® um den Zweck er-
ganzt, das offentliche Vertrauen in die Justiz zu stirken.®?

79 In Frankreich trifft die Kommunikation hinsichtlich konkreter Fille auf starke
Ablehnung, eine Erklarung der Rechtsprechung ist dem Rechtssystem fremd, wie
auch schon der Duktus der Gerichtsentscheidungen offenlegt. Auferdem wird in
der audience solennelle eine Moglichkeit zur Interaktion von Medien und Justiz
geschaffen.

80 Exemplarisch hierfiir die Priambel der RL NRW.

81 In Frankreich versetzte die Outreau Affire (2006) der gesamten Nation einen bis
heute tiefsitzenden Schock. Es war ein Fall, in dem 9 Personen zu Unrecht verur-
teilt und inhaftiert worden war. Dieser Umstand bewegte sogar den Prasidenten
Frankreichs zu einer offentlichen Entschuldigung bei den Familien. Obgleich
nicht in vergleichbarem Ausmaf$ beschreibt auch Professor Be//, dass es in Eng-
land immer wieder zu Aufdeckungen von Fehlverurteilungen komme, jingst im
Jahre 2009, die das Vertrauen in die Justiz erschiitterten, Bell, Judiciaries within
Europe, 2010, 345.

82 Fur Frankreich, s. CSM, rapport annuel, 2007, 95 £; fir England, HL Paper 151,
Rn. 145.
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II. Starkung einer erweiterten Offentlichkeitsarbeit

Die Frage, die sich an diesen Vergleich anschlieft, ist, ob eine erweiterte
Rechtsprechungsoffentlichkeit®? auch fiir die deutsche Justiz von Vorteil
wire. Dagegen konnte sprechen, dass die erweiterte Rechtsprechungsof-
fentlichkeit keinen Vorteil gegeniiber der in Deutschland praktizierten er-
weiterten Verfahrensoffentlichkeit hat. Dafiir kénnte angefithrt werden,
dass die akzeptanzfordernde Wirkung von justizieller Kommunikation pri-
mar aus der verfahrensbezogenen Informations- und Offentlichkeitsarbeit
folgt. So wies die ehemalige Verfassungsgerichtsprasidentin Limbach dar-
aufhin, dass die miindliche Verhandlung es Presse und Fernsehen ermogli-
che, die streitgegenstindlichen Fragestellungen in der allgemeinen Offent-
lichkeit auf eine Weise dazustellen und zu diskutieren, die das letztendlich
gefallte Urteil des Gerichts fir die Bevdlkerung verstandlicher und nach-
vollziehbarer und damit auch akzeptabler mache.?* Dasselbe gilt fiir die
Erlduterung von Urteilen. Auch die 6ffentliche Kontrolle und die Einbe-
zichung der Rechtsprechung in den offentlichen Meinungsaustausch for-
dert die Justizkommunikation vor allem durch verfahrensbezogene Infor-
mations- und Offentlichkeitsarbeit.

Trotzdem hat die erweiterte Rechtsprechungsoffentlichkeit einen mafi-
geblichen Vorteil. Sie lasst ein Verstindnis wachsen, das durch eine punk-
tuelle Unterrichtung der (Medien-)Offentlichkeit tber Entscheidungen
nicht erreicht werden kann. Das bewirkt sie durch die RegelmafSigkeit, in
der sie unabhingig von konkreten Verfahren die Funktionsweise der
Rechtsordnung oder bestimmte Rechtsprechungslinien erlautert. Diese
Regelmifigkeit bedingt, dass sich Strukturen entwickeln, im Rahmen de-
rer sich ein Austausch zwischen Justiz und Offentlichkeit tatsichlich ver-
stetigt.®> Auch in Deutschland diirfte eine jahrlich stattfindende Veranstal-

83 Ausgenommen ist hiervon eine Diskussion zur Vermittlung von Informationen,
mit denen die Gerichte Giber die Verwendung ihrer Ressourcen Rechenschaft ab-
legen. Auch dies wire wiinschenswert. Einige Oberlandesgerichte und oberste
Bundesgerichte (inkl. des BVerfG) veréftentlichen zum Zweck der Transparenz-
schaffung in diesem Bereich Jahresberichte. Die Pressestellen der obersten Bun-
desgerichte sind explizit dazu angewiesen, Gber die Tatigkeit des Gerichts zu be-
richten, s. z.B. § 10 Abs. 1 GO BVerwG, § 15 GO BSG.

84 Limbach, Das Bundesverfassungsgericht, 2001, 70.

85 In NRW wird beispielsweise die Mdglichkeit eingerdumt, jihrliche Pressekonfe-
renzen zur Geschiftsentwicklung oder iber Neuerungen im jeweiligen Ge-
schiftsbereich zu veranstalten, Richtlinie NRW, AV d. JM vom 12. November
2007 (1271 - 1. 2) - JMBL. NRW 2008 S. 2 -in der Fassung vom 28.07.2015 - JMBL.
NRW S. 329, Rn. 12.
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tung, in der ein Riickblick auf die gesamte Fachgerichts- und eventuell se-
parat die Verfassungsgerichtstitigkeit unter Einbeziehung von Fragen ein-
zelner Pressevertreter geboten wird, das journalistische Verstindnis fiir die
Rechtsprechungstitigkeit fordern.®¢ Ebenso konnte ein von den Gerichten
selbst installierter Live-Broadcast dazu beitragen, dass das offentliche Ver-
standnis fir den Ablauf eines Gerichtsverfahrens geférdert wird, vorausge-
setzt, dass diesem keine personlichen Interessen der Verfahrensbeteiligten
entgegenstehen. Das hierdurch gewachsene Verstindnis fir die Rechtspre-
chung fordert sowohl deren Einbeziehung in die 6ffentliche Meinungsbil-
dung und den demokratischen Diskurs, als auch die auf die Rechtspre-
chung bezogene Austibung 6ffentlicher Kontrolle sowie das o6ffentliche
Vertrauen. Dass die Offentlichkeitsarbeit auch jenseits umstrittener Ent-
scheidungen stattfindet, dirfte das Vertrauen weiter und damit auch die
Akzeptanz der einzelnen Entscheidung stirken; daran wird namlich deut-
lich, dass offentlich scharf kritisierte Entscheidungen die Minderheit dar-
stellen.?” Dies ist wichtig, denn auch in Deutschland ist die Richterschaft
nicht davor gefeit, durch medienwirksam angeprangerte Fehlentscheidun-
gen in eine Vertrauenskrise zu geraten.®® Schlieflich hilft eine verfahrens-
unabhingige Offentlichkeitsarbeit Birgern bei der Orientierung im
Rechtssystem.

Vorausgesetzt, dass die justizielle Offentlichkeitsarbeit sich stirker in
Richtung einer erweiterten Rechtsprechungsoffentlichkeit entwickelt,
diirfte diese nicht die Gestalt einer politischen Offentlichkeitsarbeit anneh-
men, in der sich ein Machtstreben ausdricke.?’ Dies widersprache der ver-
fassungsrechtlichen Funktionszuordnung der Rechtsprechung zum Indivi-
dualrechtsschutz und zugleich dem daraus folgenden Verstindnis, dass die
Dritte Gewalt keinen politischen Machtanspruch verfolgt. Ferner ist eine

86 In diese Richtung geht bereits die Praxis des Prasidenten des BVerwG, ein Jahres-
pressegesprich zu fithren.

87 Selbst beim BVerfG ist nur die Minderheit der Entscheidungen konflikttrichtig,
s. Vorlinder/Schaal, in: Vorlinder (Hrsg.), Integration durch Verfassung, 2002,
343, 369.

88 Beispiclsweise versetzte in den 1960er Jahren die Aufarbeitung der Verwicklung
der Justiz in die nationalsozialistische Politik und die anhaltende Besetzung der
Gerichte durch Altregimerichter die Richterschaft in eine Legitimitétskrise, Was-
sermann, DRIiZ 1963, 294. Ferner ist auch die deutsche Justiz nicht vor der Aufde-
ckung von Fehlurteilen gefeit; s. zur Spiegelaffaire Wassermann, in: ibid. (Hrsg.),
Justiz und Medien, 1980, 146.

89 Vgl. zur politischen Offentlichkeitsarbeit als Zeichen des Machtstrebens, Sarcinel-
l1, Politische Kommunikation in Deutschland, 2011, 257; Meyer, Mediokratie,
2001, 85.
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politische Offentlichkeitsarbeit deshalb ausgeschlossen, weil sich die Justiz-
kommunikation als Annexfunktion zur Rechtsprechung nur auf dieselbe
verfassungsrechtliche Grundlage stiitzen kann.” In Anbetracht dessen
dirfte fir die justizielle Offentlichkeitsarbeit die Grenze des Zulassigen
dann erreicht sein, wenn die Judikative mit ihrer Offentlichkeitsarbeit da-
nach streben wiirde, gestalterisch auf den politischen Prozess einzuwirken.
Damit riskierte die Dritte Gewalt nimlich einen Verstof§ gegen den
Grundsatz der staatlichen Neutralitit, an den die Gerichtsverwaltung
ebenfalls gebunden ist.”! Erlauterungen zu kinftigen politischen Vorha-
ben wiren fiir eine passiv-retrospektiv handelnde Gewalt ebenfalls funkti-
onsinadiquat.”? Ebenso wenig diirfte die justizielle Offentlichkeitsarbeit
wie diejenige der politischen Gewalten ,kinftig zu 16sende Fragen darle-
gen und erlautern“®® Fur die Frage, wann eine etwaige Meinungskund-
gabe ,zu politisch“ war, wire wohl neben dem Inhalt wie bei §39 DRIG
vor allem auf die konkrete Formulierung abzustellen.

Nicht iiberschritten ist die Grenze zulassiger Offentlichkeitsarbeit, wenn
die Presserichterinnen informativ-erklarend titig werden, ohne eine dezi-
dierte Meinung zu auflern. Dafiir kann vergleichend angefiihrt werden,
dass auch in Bezug auf die parlamentarische Offentlichkeitsarbeit zwischen
einer politischen und einer amtlichen Offentlichkeitsarbeit unterschieden
wird, wobei letztere als allgemeine Informations- und Bildungsoffentlich-
keit ausgestaltet ist.”* In einem solchen Rahmen diirfte die Mediennutzung
uneingeschranke zulassig sein, womit auch Auftritte in Fernsehformaten?’
zuldssig wiren oder auch die Nutzung sozialer Medien.”® Ebenso dirften
Pressestellen beispielsweise durch die online-Bereitstellung von Ubersich-
ten Gber die Rechtsprechung aus bestimmten Themenbereichen, zu be-
stimmten Rechtsfragen oder aber zu Rechtsprechungslinien dber die
Rechtsprechung informieren, sodass der Biirger sie besser nachvollziehen

90 Zum Verstindnis der Annexfunktion, v. Coelln, Zur Medienoffentlichkeit der
Dritten Gewalt, 2005, 520.

91 S. fiir die Bindung der Gerichtsverwaltung an diese Grundsitze, BVerwG, Urt. v.
26.02.1997, BVerwGE 104, 105, NJW 1997, 2694, 2694.

92 Zu den funktionsbezogenen Identifiktationsmerkmalen der Dritten Gewal, s.
Mollers, Die drei Gewalten, 2008, 100-106.

93 BVerfG, Urt. v. 02.03.1977, BVerfGE 44, 125 (147-148).

94 Sarcinelli, Politische Kommunikation in Deutschland, 2011, 257. Die politische
Offentlichkeitsarbeit iibernehmen die einzelnen Fraktionen, ibid, 276.

95 Zur Moglichkeit der Mitwirkung von Richtern an Fernseh- und Hoérfunksendun-
gen, s. RL NRW § 13.

96 Eine proaktive Nutzung sozialer Medien schligt das ENCJ vor, ENCJ Bericht
2011-2012, 11.
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kann. Dabei kénnen auch Moglichkeiten des Rechtsschutzes erklart wer-
den.

Einen Grenzfall stellt das Streben nach Offentlichkeit dar, um auf infor-
melle Weise den Druck auf die politischen Gewalten zu erhéhen, den eige-
nen Judikaten Folge zu leisten bzw. sie umzusetzen, wenn sich diesbeziig-
lich politischer Widerstand abzeichnet. Dieser Fall betrifft vor allem die
Verfassungsgerichte. Das BVerfG ist von der Verfassung weder mit der
Haushaltshoheit noch mit eigenen Durchsetzungsmechanismen ausgestat-
tet worden, es wirkt Gber die Kraft seiner Worte und seiner verfassungs-
rechtlichen Autoritit. Nicht zu unterschitzen ist daher, dass die gesell-
schaftliche Akzeptanz einzelner Urteile diese Autoritdt stirkt und den
Druck, das Urteil umzusetzen, gegentiber den politischen Gewalten fak-
tisch erhoht. Es dirfte daher noch im Umfang der Annexfunktion und im
legitimen Interesse der Justiz liegen, die Offentlichkeit tber die Entschei-
dung politisch umstrittener Rechtsfragen zu informieren, diese zu erklaren
und damit die Chancen zu erhéhen, dass die Entscheidung auf gesell-
schaftliche Akzeptanz trifft. Indem die Justiz auf die Befolgung ihrer Judi-
kate hinwirke, starkt sie nimlich die Funktionstiichtigkeit der Rechtspflege
und die Realisierung der gegenseitigen Gewaltenhemmung und-kontrolle.
Damit stiitzt sich das Interesse an einer solchen Offentlichkeitsarbeit auf
das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip, da beide Prinzipien starke
demokratische Institutionen, die sich gegenseitig kontrollieren und im
Gleichgewicht halten, fordern und zugleich voraussetzen.

ML Individuelle Offentlichkeitsarbeit von Verfassungsrichtern

Zum Abschluss soll auf die immer wieder aktuelle Problematik der indivi-
duellen Offentlichkeitsarbeit der Verfassungsrichter eingegangen wer-
den.”” Zu kliren ist, ob diese verfassungsrechtlich ge- oder aber verboten
ist. Beides ist im Ergebnis abzulehnen. Weder aus dem Demokratie- noch
aus dem Rechtsstaatsprinzip lassen sich Forderung nach oder Verbot der

97 Zur Abgrenzung von personlichen Meinungsiuferungen dirfte darauf abgestellt
werden, ob sich der Richter nach der Sichtweise eines unbefangenen Dritten bei
einer Gesamtbetrachtung im Schwerpunkt als Amtswalter im Rahmen bzw. im
Dienste seiner Funktionswahrnehmung gedufert hat, vgl. BVerwG, Urt. v.
18.04.1997, BVerwGE 104, 323. Der EGMR differenziert an dieser Stelle nicht in
gleichem Mafe, vgl. bspw. Baka gg. Ungarn, allgemein dazu Kap. 3, C. II. 3. Das
mag darauf zuriickgefithrt werden, dass er nur iber die Annahme einer Mei-
nungsiuferung die Anwendbarkeit der EMRK rechtfertigen kann.
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von den Verfassungsrichterinnen und -richtern selbst ibernommenen Of-
fentlichkeitsarbeit ableiten.”® Es lassen sich aus ihnen aber Grundlinien
und Abwiagungsgesichtspunkte herleiten, die bei der Ausgestaltung der
verfassungsgerichtlichen Offentlichkeitsarbeit zu beriicksichtigen sind.

Als Verfassungsorgan und als Institution, der die rechtsprechende Tatig-
keit gemaf$ Art. 92 GG verfassungsrechtlich zugewiesen ist, treffen die de-
mokratisch und rechtsstaatlich begriindeten Pflichten zur Offentlichkeits-
arbeit das Gericht selbst und nicht die Richter. Unabhangig davon, ob die
Richter als Amtswalter oder als verfassungsunmittelbar garantierte eigen-
staindige Organisationseinheit des Gerichts betrachtet werden,” wird
Recht im Rahmen der institutionellen Organisation des Spruchkorpers ge-
sprochen. Dass den Richtern die Rechtsprechung gemiaf Art. 92 GG anver-
traut ist, andert an dieser Bewertung nichts. Auf diese Weise wollte der
Verfassungsgeber nimlich vor dem Hintergrund der historischen Entwick-
lung lediglich verdeutlichen, dass die Rechtsprechung in den verantwor-
tungsvollen Hinden unabhingiger und neutraler Richter liegt, die prinzi-
piell und strukturell vom Beamtentum und den damit zusammenhangen-
den Hierarchieebenen losgeldst sind.1%0

Daraus folgt, dass nicht die Verfassungsrichter selbst, sondern das
BVerfG eine besondere sozialintegrative Funktion hat, die — sofern dies an-
genommen werden mag — auch eine symbolisch-ideelle Reprisentativitat
umfasst.’%! Entsprechend kommt nicht den Verfassungsrichtern, sondern
dem Verfassungsgericht die Aufgabe zu, den demokratischen Grundkon-
sens mithilfe von Offentlichkeitsarbeit zu fordern.'2 Auch aus dem Ge-
danken, dass die Offentlichkeitsarbeit eine Annexfunktion zur spruchrich-
terlichen Tatigkeit ist,'%3 lasst sich eine verfassungsrechtliche Pflicht des
einzelnen Richters zur Offentlichkeitsarbeit nicht ableiten, da die Recht-
sprechung — als Hauptfunktion — dem Gericht als Spruchkérper zugewie-
sen ist. Schlieflich lasst sich eine Pflicht zur Offentlichkeitsarbeit auch aus
einer eigenstaindigen demokratischen Verantwortlichkeit der Richter fiir

98 S.Kap.2,A. L, IL
99 Fir ersteres, BVerfG, Urt. v. 06.06.1988, NJW 1989, 93; Hillgruber, Maunz/
Diirig, Grundgesetz-Kommentar, 92. EL 2020, Art. 92 Rn. 76; fir letzteres, Mor-
genthaler, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, 46. Ed. 2021, Art.92
Rn. 18.
100 S.Kap. 1, Fn. 154.
101 S.Kap.2,A.1.4.¢).
102 S.Kap.2,A.1 4. ¢) cc) (5) (c).
103 S. Kap. 2, A. L. 4. ¢) cc) (3) (b), zum Verstindnis der Annexfunktion, ». Coelln,
Zur Medienoffentlichkeit der Dritten Gewalt, 2005, 520.
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ihre Urteile nicht herleiten. Dies dndert die personliche Wahl der Verfas-
sungsrichter nicht. Diese soll zwar eine demokratische Riickbindung der
Personenwahl erzeugen, sie soll jedoch nicht zu einer demokratischen Re-
chenschaftspflicht fithren. Auch die Verfassungsrichter unterliegen gemafS
Art. 97 Abs. 1 GG dem verfassungsrechtlichen Gebot der Unabhangigkeit.
Es lassen sich jedoch demokratie- und rechtsstaatliche sowie institutio-
nelle Interessen anfiihren, die fiir eine individuelle Offentlichkeitsarbeit
der Verfassungsrichter sprechen. Sie fulen insbesondere darauf, dass nur
die Verfassungsrichter eine breite offentliche Aufmerksamkeit erreichen.
Dafiir spricht zum einen die personliche Wahl der Richter, durch die sie,
wenn auch nicht im Wege einer 6ffentlichen Anhérung, trotzdem im We-
ge der offentlichen Berichterstattung als Person bekannt werden, was das
allgemeine Interesse an ihnen erhdht. Zudem ist der Spruchkérper nur der
institutionelle Rahmen, in dem die Rechtsprechung erfolgt. Tatsichlich
handeln aber die Richter als Amtswalter. Wie die Rechtsfindung also statt-
gefunden hat und ob die Richter dabei die Maf§gaben der inneren Neutra-
litat, Distanz und Objektivitit gewahrt haben, kann zwar ein Presserichter
anhand der Argumente der Parteien und des Urteils zu erldutern ver-
suchen; authentisch und wahrhaftig kann dies jedoch nur die Person ver-
mitteln, die mit der Rechtsfindung tatsichlich betraut war. Anders als die
dufllere Unabhingigkeit, die als Position verfahrens- und materiellrechtlich
fest institutionalisiert ist, sind die innere Unabhangigkeit und die Unpar-
teilichkeit qua Amt vorausgesetzte Eigenschaften der Richter,'% die sich
fortwihrend in ihren Handlungen zu bestitigen haben. Rosanvallon be-
zeichnet die Unparteilichkeit damit als Element einer Handlungslegitimi-
tat.!% Diese Handlungslegitimitit beweise sich zwar durch ,Verfahrens-,
Erfolg- und Kontrollprifungen“.!®® Doch mag eine Erliuterung der
Rechtsfindung beispielsweise im Rahmen eines Interviews die tatsichliche
Realisierung dieser Maf$gaben in der Entscheidungsfindung nachvollzieh-
barer machen. Die wegen des Beratungsgeheimnisses fiir die Offentlichkeit
nicht zugingliche Rechtsfindung wird dadurch nachvollziehbarer. Zudem
darf nicht verkannt werden, dass das Gericht, wiirde es sich nicht in gewis-
sem Umfang auf den Trend zur personalisierten Darstellung von Themen

104 S. BVerwG, Urt. v. 29.10.1987, BVerwGE 78, 216, NJW 1988, 1748, 1749 und s.
o.Kap. 2, B. II. 3. b) bb).

105 S. hierzu Rosanvallon, Demokratische Legitimitit, 2013, 119. Die ,Institution
[sei demzufolge] genau das ..., was sie durch ihr Handeln unter Beweis stellt*,
ibid.

106 Ibid.
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einlassen, in der zunehmend durch neue und vor allem soziale Medien do-
minierten Medienwelt an 6ffentlicher Aufmerksamkeit und damit auch an
Bedeutung einbiflen wiirde.

Mochte das Gericht als Verfassungsorgan also sichtbar manifestieren,
dass es die allgemeine Offentlichkeit als mittelbaren Adressaten seiner
Rechtsprechung wahrnimmt,'%” wird es dies Gber die Verfassungsrichter
machen missen. Aus der demokratischen Wahl der Richter konnte eine
weiche — nichtrechtliche — Verantwortung abgeleitet werden, die den
Richtern anvertraute Rechtsprechung den Birgern in ihrer ,Herstellung®,
in ihrem Ergebnis und ihren Rechtsfolgen verstindlich zu vermitteln. Fer-
ner liegt es im institutionellen Interesse, dass die Richter mit 6ffentlich-
keitswirksamer Kommunikation zur offentlichen Akzeptanz der Urteile
beitragen und bewirken, dass die Urteile in den o6ffentlichen Meinungsaus-
tausch und den demokratischen Diskurs verstindig aufgenommen werden
konnen, womit nicht nur die gegenseitige Gewaltenhemmung und -kon-
trolle angeregt, sondern auch die demokratische Legitimation der eigenen
Rechtsprechung geférdert wird. Die Erklirung und Besprechung gerade
erst ergangener Urteile vermag ferner die Durchsetzungs- und Uberzeu-
gungskraft dieser Urteile grundsitzlich zu stirken, wenn Richter die Medi-
en und die allgemeine Offentlichkeit auf die Bedeutung des Urteils auf-
merksam machen und fehlerhafte Kritik begriindet zuriickweisen. Eine in-
dividuelle Medienprésenz ist damit weder von Vornherein ausgeschlossen
oder an sich ,justizfremd®,'%® da die Aufgabe, den Biirger zu erreichen, als
Annex zur Aufgabe der Verfassungsrechtsprechung gehort, die durch die
Richter als Amtswalter wahrgenommen werden darf.!® Eine dhnliche Be-
wertung ist in England vorgenommen worden, indem den UKSC-Richtern
die Aufgabe der Offentlichkeitsarbeit tibertragen wurde; in Frankreich gilt
dies fiir den Gerichtsprasidenten des CC.

Zwingende verfassungs- oder einfachrechtliche Griinde, die den Rich-
tern die Ubernahme dieser Aufgabe grundsitzlich untersagen wiirden,
sind ebenfalls nicht ersichtlich. Stattdessen miisste im Einzelfall entschie-
den werden, ob ein Richter gegen den in § 39 DRiG normierten Grundsatz
der richterlichen Zuritickhaltung und MaRigung verstoffen hat. Im Ergeb-
nis ist es daher dem Verfassungsgericht Gberlassen, seine Organisationsho-

107 S. hierzu Kap. 2, A. . 4. ¢) cc) (5) (c) und allgemein Kap. 2, A. L. 4. b) ff), sowie
Kap. 2, A. 1. 4. ¢) cc) (3).

108 Schonberger, in: id./Jestaedt/Lepsius/Mollers (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht,
2011, 9, 55.

109 S.o.Kap. 2,A. 1. 4. C) cc) (5) (c).
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heit dahingehend auszutiben, die Zustindigkeiten fir die justizielle Of
fentlichkeitsarbeit festzulegen. Dies haben die Richter im Rahmen eines
Verhaltenskodexes gemacht, in dem sie sich eine eigenstandige Funktion
in der Vermittlung und Erklirung der Rechtsprechung und Rechtsord-
nung zugewiesen haben.!10

Im Anschluss an diese Feststellung stellt sich einzig und allein noch die
Frage, ob es sich als demokratie- und rechtsstaatlich wiinschenswerte Ent-
scheidung erweist, die einzelnen Verfassungsrichter mit der Aufgabe der
Offentlichkeitsarbeit zu betrauen. Hierzu finden sich einige kritische Stim-
men. Einige besorgen, dass sich die individuelle Medienprasenz einzelner
Verfassungsrichter negativ auf das Krafteverhaltnis zwischen Recht und
Politik auswirkt. So befiirchtet Jestaedt, dass diese Prisenz das ,Denken
von der Verfassung her” auch im politischen Raum verfestigen wirde.!!!
Der Verfassungspatriotismus erhielte eine Personifizierung und wiirde da-
durch weiter gestarkt.!'?> Mit dem Gerichtsprisidenten erhielte die zum
Nation-Ersatz avancierte Verfassung ihren ,Ersatzprisidenten“.!'3 Noch
weiter in seiner Kritik geht Schonberger, der meint, dass die ,autorititsstre-
bende Nation ... ihr Vakuum mit dem BVerfG fullte“,'"# und Biirger da-
her den Verfassungsrichtern als neutralen Experten mehr trauten als den
Berufspolitikern.!'S Diese Befiirchtungen bestehen nicht ohne Grund. Die
Verfassungsrichter genieffen qua Amt eine besondere Autoritét in der all-
gemeinen Offentlichkeit, was ihren Aussagen ein besonderes Gewicht ver-
leiht. Damit besteht bei verfassungsrichterlichen Auerungen aber je nach
Ausgestaltung und Haufigkeit auch die Gefahr, steuernd auf die 6ffentli-
che Meinungsbildung einzuwirken und damit sein demokratisches Poten-
tial zu schmilern. Das wird dadurch befordert, dass das Verfassungsrecht

110 L.2., Verhaltensleitlinien des BVerfG. A. A. noch Wabh/, der davon ausging, dass
die Verfassungsrichter sich in der Offentlichkeit zuriickhalten sollten. Nur die
Gerichtsprisidenten sollten Offentlichkeitsarbeit betreiben, die es ,natiirlich®
geben misse, id., in: Guggenberger/Wiirtenberger (Hrsg.), Hiiter der Verfasung
oder Lenker der Politik? 1998, 81, 101-102.

111 Jestaedt, in: Schonberger/id./Lepsius/Mollers (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht,
2011, 77, 87.

112 Ibid. 86. Die Autoritit der Richterpersdnlichkeiten sei ein wesentliches Element
der Entwicklungsgeschichte des BVerfG gewesen, ibid, 82. Zum Begriff und
Konzept des Verfassungspatriotismus mwN

113 Zum Nation-Ersatz, Isensee, in: Mohler (Hrsg.), Wirklichkeit als Tabu, 1986,
11

114 Schonberger, in: id./Jestaedt/Lepsius/Mollers (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht,
2011, 9, 43.

115 Ibid., 44.
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die deutsche Rechtsordnung anders als in Frankreich oder England in
einem Mafle tberformt, das zu einer dominanten Funktion im offentli-
chen Meinungsaustausch fithren konnte, falls die Verfassungsrichterinnen
verfassungsrelevante Aspekte stets erkliren und kommentieren wiirden.
Ein daraus resultierender Vertrauensgewinn aufseiten des BVerfG kénnte
einen Offentlichen Vertrauensverlust in die politischen Gewalten und da-
mit ihre Schwichung zur Folge haben, worunter die Stabilitit des demo-
kratischen Rechtsstaats im Ergebnis leiden wiirde.

Ferner liegt eine weitere Krux darin, dass die individuelle Medienpra-
senz der Verfassungsrichter, wie Schonberger richtig bemerkt, das Dilemma
auflésen soll, dass das Verfassungsgericht selbst den Biirger mit seinen in
komplexer Fachsprache geschriebenen Urteilen nicht erreicht.'¢ Aus die-
sem Grund versuchen die Verfassungsrichter die allgemeine Offentlichkeit
tiber die Medien und die Erklirung der Beweggriinde mit einfachen Wor-
ten, das heilt durch die kurzfristige ,Ablegung der Justizformigkeit aufSer-
halb des Gerichtssaals®, zu erreichen.!” Damit ist aber das Risiko verbun-
den, dass sie nicht nur — wie geboten — fiir das Gericht, sondern auch fir
sich selbst sprechen, ihre Person im amtlichen Auftreten also nicht mehr
hinter dem Amt zurticktreten lassen,''® und im Zweifel auch die nach § 39
DRIG gebotene richterliche Zurtickhaltung nicht in vollem Umfang wah-
ren. Ist dies der Fall, drohen die Richter mit ihren AuBerungen auch die
intern gefithrten Meinungsstreitigkeiten nach auffen zu tragen oder aber
die Position des Gerichts — womoglich noch als Berichterstatter des Ver-
fahrens - so eindringlich in der Offentlichkeit zu rechtfertigen, dass dies
nach objektiver Beurteilung nicht mehr als sachliche Erklirung wahrge-
nommen wird, sondern den Charakter eines politischen Debattenbeitrags
bekommt. Gerade bei den verfassungsgerichtlichen Entscheidungen, bei
denen das ,politisch-dezisionistische“ Element bei der Rechtsanwendung
grofier ist als bei allen anderen Gerichten, ist dieses Risiko besonders hoch.
Im Anschluss an das EZB-Urteil im Mai 2020 waren einige offentliche Au-
Berungen der beteiligten Verfassungsrichter eine Gratwanderung am Ran-
de der Zulassigkeit richterlichen Verhaltens nach §39 DRiG und damit
am Rande dessen, was ein justizformiges Verhalten noch zulasst, das tber

116 Kritisch hierzu Wabl, in: Guggenberger/Wiirtenberger (Hrsg.), Hiiter der Verfa-
sung oder Lenker der Politik?, 1998, 81, 101 ff.

117 Schonberger, in: id./Jestaedt/Lepsius/Mollers (Hrsg.), Das entgrenzte Gericht,
2011, 9, 55, ordnet das wie Isensee als ,praterprozessualen Selbstinterpretation®
ein, s, Isensee, JZ 1996, 1085, 1091.

118 Zu diesem Erfordernis s. a. Rosanvallon, Demokratische Legitimitat, 2013, 20S.
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die Richtigkeit der juristischen Entscheidung selbst und nicht uber die 6f-
fentliche Verteidigung dieser Entscheidung zu Giberzeugen sucht.!??

Entsteht dadurch der Eindruck, dass die Verfassungsrichter iiber die 6f-
fentliche Meinungsbildung auf die politischen Gewalten einwirken, be-
droht dies die Bewahrung ihrer Autorittsressource — das offentliche Ver-
trauen und die gesellschaftliche Akzeptanz. Um den Eindruck einer ,poli-
tischen Strategie“ — der Einflussnahme auf die offentliche Meinungsbil-
dung - zu verhindern, sollte neben der konkreten Ausgestaltung auch die
Haufigkeit der individuellen Medienprisenz der Richter berticksichtigt
werden, denn auch fir die Verfassungsrichter sollte die Offentlichkeitsar-
beit ersichtlich nur eine Annexfunktion zu ihrer eigentlichen Hauptaufga-
be — der Rechtsprechung — sein. Ein eigenes Twitter-Account, auf dem
Richter fast tagesaktuell verfassungsrechtliche Fragen kommentieren, ware
hierfiir wohl nicht zutraglich. Dies dirfte das Regel-Ausnahme-Verhiltnis
von veroffentlichter Spruchrichtertatigkeit und Offentlichkeitsarbeit ver-
kehren und ferner den Eindruck vermitteln, dass Gegenstand der Offent-
lichkeitsarbeit nicht die Rechtsprechung des Gerichts, sondern die Verfas-
sung selbst ist.

Zu der auf das Geflige der drei Staatsgewalten bezogenen inter-institu-
tionellen Perspektive tritt noch eine kritische intra-institutionelle Perspek-
tive hinzu. Selbst wenn die Verfassungsrichter die individuelle Medienpra-
senz namlich in nahezu perfekter Attitide wahrnehmen, bleibt ein gewis-
ses Restrisiko bestehen, dass das Institutionenvertrauen durch die Bedeu-
tungsverschiebung hin zum Personenvertrauen geschwacht wird.!?0 Aktu-
ell geniefSt das BVerfG als Institution ein hohes gesellschaftliches Vertrau-
en.'?! Die Bestindigkeit dieses Vertrauens folgt in erster Linie daraus, dass
es unabhingig von der einzelnen Person besteht. Das Personenvertrauen
wird hingegen durch jeden personlichen Fehler beeintrichtigt. Gerade die
Verfassungsrichter wiren aber im Falle eines medialen Angriffs auf ihre
Person vor die paradoxe Herausforderung gestellt, dass sie sich einerseits
zur Bewahrung des Vertrauens erkliren und moglicherweise verteidigen
missten, dies aber aufgrund des Zurtickhaltungs- und Mafigungsgebots

119 Jahn, Verfassungsrichter in der Defensive, 21.05.2020, verfassungsblog.de.

120 Bereits Habermas warnte davor, dass der Strukturwandel der Offentlichkeit zu
einer ,Sentimentalitit gegentiber Personen und [...] entsprechende[m] Zynis-
mus gegeniiber Institutionen® fiihre, ibid, Strukturwandel der Offentlichkeit,
262.

121 Vorlinder/Schaal, in: Vorlinder (Hrsg.), Integration durch Verfassung, 2002,
343 ff.
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jedenfalls nur in derart verhaltenem Mafe tun durften, dass sie damit in
der medialen Offentlichkeit vermutlich kaum tberzeugen konnten.

Ein weiterer kritischer Aspekt aus intra-institutioneller Perspektive ist,
dass einzelne Verfassungsrichterinnen durch die nachtragliche Kommen-
tierung eigener Urteile diesen eine eigene Interpretation geben kdnnen,
die so im Spruchkorper moglicherweise nicht abgestimmt war. Die indivi-
duelle Medienprasenz riskiert damit zu untergraben, was die Beratung und
Beschlussfindung im Spruchkdrper erreichen mochte: eine deliberative
mehrheitliche Rechtsfindung, bei der sich nicht die Ansichten einzelner
Richter, das heifSt nicht ohne die Uberzeugung der Mehrheit durchsetzen
konnen.

Im Ergebnis obliegt es den Verfassungsrichtern, die Vorteile und die Ri-
siken einer personlichen Offentlichkeitsarbeit fiir jeden Einzelfall gegenei-
nander abzuwigen und sie in ihrer individuellen Medienprisenz zu reflek-
tieren. Im Regelfall ist aufgrund der einer individuellen Medienprisenz ge-
genldufigen Argumente auch fiir das BVerfG eine individuelle Zurtckhal-
tung und eine institutionelle Kommunikation zu bevorzugen, die im We-
sentlichen tber die Kooperation mit den Medienvertretern erfolgt. Da-
durch werden die wichtigen Argumente in die politische Offentlichkeit
eingebracht, ohne die deutliche Abgrenzung und das Gleichgewicht der
Gewalten im offentlichen Raum zu beeintrichtigen oder Gefahr zu laufen,
aufgrund individueller Fehltritte das 6ffentliche Vertrauen in die Verfas-
sungsgerichtsbarkeit und damit auch in die Verfassung selbst zu gefihr-
den.

IV. Zwischenfazit

Als Zwischenfazit lasst sich festhalten, dass es sowohl im offentlichen als
auch im justizeigenen Interesse wire, dass die Presserichter zunehmend
auch verfahrensunabhingige Offentlichkeitsarbeit leisten, wobei die Ab-
grenzung zwischen einer zulissigen und einer unzulassigen politischen Of-
fentlichkeitsarbeit schwer wird, sobald die Presserichter in diesem Zusam-
menhang zu Themen von politischer Bedeutung Stellung nehmen. Des
Weiteren ist es im Interesse der Justiz, dass die Offentlichkeitsarbeit gene-
rell von Presserichtern und nur ausnahmsweise von Richterinnen selbst
wahrgenommen wird. Im Grunde gilt dies grundsitzlich auch fir die
Richterinnen des BVerfG, wobei in ihrem Fall einige Griinde in gewissem
Umfang auch eine personliche Offentlichkeitsarbeit nahelegen, sofern sie
mit Augenmalf§ erfolgt.
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C. Fazt

Im Ergebnis lasst sich feststellen, dass der kommunikative Ansatz die justi-
ziellen Interessen weitgehend befriedigt, die das Regulierungsmodell fiir
die Rechtsprechungsoffentlichkeit offenldsst. Proaktive Informationsver-
mittlung lenke die 6ffentliche Aufmerksamkeit auf die Verfahren, die von
allgemeinem Interesse sind und in die 6ffentliche Meinungsbildung einbe-
zogen werden sollten. Praventive Informationsvermittlung hilft, fehlerhaf-
ter Berichterstattung und darauf aufbauender Kritik vorzubeugen und
einen daraus entstehenden sachwidrigen 6ffentlichen Erwartungsdruck zu
unterbinden, der das Risiko entfaltet, den Richter unter Konformitats-
druck zu setzen. Die Kommunikationsstrukturen machen es den Gerich-
ten moglich, ihrer eigenen Stimme offentlich Gehor zu verschaffen und
Richtigstellungen vorzunehmen.!?? In dem aufgefihrten Umfang vermo-
gen Gerichte auch tber das verfassungsrechtlich gebotene Maf§ hinaus so-
wohl das offentliche Interesse an Gerichtsverfahren zu befriedigen, als
auch das offentliche Vertrauen in ihre Funktionsfahigkeit vor Pressekam-
pagnen, das faire Verfahren vor druckaustibender Berichterstattung sowie
die unbeeinflusste Wahrheits- und Rechtsfindung vor fehlerhafter Richter-
kritik oder Verfahrenskritik zu schiitzen und damit die Rechtsgiiter und
die dahinter stehenden Prinzipien des Demokratie- und Rechtsstaatsprin-
zips in verfassungsrechtlich wiinschenswerter Weise zu fordern, ohne die
Medien einzuschrinken. Trotz der hierdurch erforderlichen engeren Zu-
sammenarbeit zwischen Richtern und Medienvertretern unterbindet die
intermedidre Kommunikationsebene die Entstehung einer Nihe, welche
die innere Unabhingigkeit der Richter von medialer Beeinflussung tat-
sachlich gefihrden oder in der 6ffentlichen Wahrnehmung in Zweifel zie-
hen konnte. Es besteht allerdings angesichts der verstirkten Wahrneh-
mung von justizieller Offentlichkeitsarbeit hinsichtlich der Professionali-
sierung der Kommunikationsstrukturen Entwicklungsbedarf.

122 Beispiele gelungener institutioneller sowie individueller Informationsvermitt-
lung benennt Mishra, Urteilsschelte, 1997, 299; s. a. Guarniers, in: Canivet/
Adenas/Fairgrieve (Hrsg.), Independence, Accountability and the Judiciary,
2006, 405, 411.

452

https://del.org/10.5771/5783748921809-421 - am 22.01.2026, 18:08:52. A [ r—



https://doi.org/10.5771/9783748921899-421
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	A. Das Modell justizieller Kommunikation
	I. Informationsarbeit durch Pressestellen und -richter
	II. Schließung der Schutzlücken des Regulierungsmodells
	1. Sachgerechte Informationsvermittlung zur Vermeidung und Richtigstellung von Fehlberichterstattung oder unsachlicher Kritik
	2. Entgegnung von Pressekampagnen zum Schutz des fairen Verfahrens und der Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege

	III. Die Bewahrung richterlicher Unabhängigkeit und Unparteilichkeit in struktureller Hinsicht
	1. Eine intermediäre Kommunikationsebene als Schutz vor der Medialisierung gesellschaftlicher Teilsysteme
	2. Eine intermediäre Kommunikationsebene als Schutz vor der Medialisierung der Justiz
	3. Die Bewahrung des öffentlichen Vertrauens in eine unabhängige und unparteiliche Rechtsprechung
	a) Vermeidung der individuellen Informationsvermittlung durch Richter
	b) Vermeidung der Selbstverteidigung von Richtern
	c) Objektivität und Neutralität der presserichterlichen Informationsvermittlung


	IV. Zwischenfazit

	B. Öffentlichkeitsarbeit im weiteren Sinne?
	I. Modelle erweiterter Öffentlichkeitsarbeit in England und Frankreich im Vergleich
	1. Die Modelle justizieller Öffentlichkeitsarbeit in England und Frankreich
	2. Ein Vergleich zum deutschen Ansatz justizieller Kommunikation

	II. Stärkung einer erweiterten Öffentlichkeitsarbeit
	III. Individuelle Öffentlichkeitsarbeit von Verfassungsrichtern
	IV. Zwischenfazit

	C. Fazit

